
Vereinssatzung 
 
 

§1 
Vereinsbezeichnung und Sitz 

 
Der Verein führt den Namen „Förderverein zu Unterstützung musikalischer Jugendlicher e.V.“ 
Und soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach Eintragung führt er den Zusatz e.V. 
 
Der Verein hat seinen Sitz in Nürnberg. Er ist zur Eintragung in das Vereinsregister anzumelden. Beim 
Finanzamt ist seine Anerkennung als gemeinnützig zu beantragen. 
 

§2 
Vereinszweck 

 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn des Abschnitts 

„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 
 

Zweck des Vereins ist die Förderung von musikalischen Jugendlichen 
 

§3 
Mitgliedschaft 

 
Mitglied werden kann jede juristische und natürliche Person, die sich zu den Zielen des Vereins bekennt. 

Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand. 
Die Aufnahme ist den Verein schriftlich mitzuteilen. 

 
Die Mitgliedschaft wird beendet durch Austrittserklärung, Tod oder Ausschluß des Mitglieds aus wichtigem 

Grund. 
 

Etwaige Gewinne des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vermögen des 

Vereins. Dies gilt auch bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins. Niemand darf durch Verwaltungsaufgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhälnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Der 

Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

§4 
Mitgliedsbeiträge 

 
Die Mitglieder sind verpflichtet, Mitgliedsbeiträge zu leisten. Die Beiträge werden von der 

Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 

§5 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft kann jeweils zum Kalenderjahresschluß mit dreimonatiger Frist gekündigt werden. 

 
§6 

Organe 
 

Organe sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Der Vorstand des Vereins besteht aus drei Personen, 
und zwar Vorsitzender, Schriftführer, Schatzmeister. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein 

nach außen und innen gemäß § 26 BGB unbeschränkt. 
 
 

Die Tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich. 
 
 
 
 



§7 
Mitgliederversammlung 

 
Aufgaben: 

 
Die Mitgliederversammlung erledigt alle Aufgaben des Vereins, die nicht vom Vorstand zu besorgen sind. 

Insbesondere entscheidet sie über 
 

a; Wahl und Abberufung des Vorstandes oder einzelner Vorstandsmitglieder 
 

b; Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vortandes und Entlastung des Vorstandes 
 

c; Festsetzung des Mitgliederbeitrages 
 

d; Auflösung des Vereins 
 

e; Satzungsänderung 
 

f; Verwendung vorhandener Mittel 
 

g; Die Wahl der Rechnungsprüfer 
  

 
 

Die Mitgliederversammlung ist jährlich einmal einzuberufen. Die Mitgliederversammlung wird von dem 
Vorstand einberufen. Die Tagesordnung ist bei der Einberufung bekanntzugeben. Die Einberufung erfolgt 

schriftlich, spätestens sieben Tage vor dem Tage der Mitgliederversammlung; in dieser Frist ist der Tag der 
Mitgliederversammlung mit einberechnet. Bei dieser Mitgliederversammlung hat der Vorstand einen 

Rechenschaftsbericht vorzulegen. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienen 
beschlussfähig. 

 
§8 

Vereinsjahr 
 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr 
 

§9 
Auflösung des Vereins 

 
Die Auflösung des Vereins soll durch eine außerordentliche Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Zur Auflösung ist eine Stimmenmehrheit von ¾ der erschienen Mitglieder erforderlich 
 

§10 
Ersteilung einer Ermächtigung an den Vorstand 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, etwaigen Beanstandungen der Satzung durch Gerichte oder Behörden abzuhelfen, 

erfoderlichenfalls auch durch Abänderung und Ergänzung einzelner Satzungsbestimmungen  
 
 
 

 
 


